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Landesämtern unter Rückkehr zu 
einer Bündelungsbehörde für die 
Landesaufgaben vorsehen. In bei-
den Konstellationen ist die Bün-
delungsfunktion der Landkreise 
und der Region Hannover für 
einen schlanken, effi zienten und 
bürgernahen Verwaltungsvollzug 
durch eine Kommunalisierung 
bisher staatlich wahrgenommener 
Aufgaben zu nutzen. 

5. Die strukturellen Finanzprobleme 
der niedersächsischen Landkreise 
und der Region Hannover sind 
durch Teilentschuldung einiger 
besonders belasteter Landkreise 
sowie die Übernahme der Lasten 
der Grundsicherung im Alter und 
Erwerbsminderung durch den 
Bund – deren vollständige Weiter-
leitung durch das Land erwartet 
wird – gemildert, aber nicht gelöst 
worden. Die günstige Konjunktur- 
und Wirtschaftsentwicklung über-
decken das erhebliche Gefähr-
dungspotential, das sich auch in 
unvermindert hohen Belastungen 
durch Liquiditätskredite manifes-
tiert.

6. Verantwortlich für die Gebiets-
struktur der Landkreise ist das 
Land Niedersachsen. Insbesondere 
unter dem Eindruck der demo-
grafi schen Entwicklung haben 
gleichwohl verschiedene Kreistage 
Initiativen ergriffen, um die Leis-
tungsfähigkeit der Kreisebene auch 
für zukünftige Herausforderungen 
zu sichern. Der Niedersächsische 
Landkreistag wird diese Diskussi-
onen konstruktiv begleiten, soweit 
sie die im Göttinger Positionspapier 
beschriebenen Grundprinzipien 
der kommunalen Selbstverwaltung 
auf der Kreisebene achten.  

Vor dem Hintergrund der im Vor-
feld der Landtagswahl geäußerten 
unterschiedlichen Vorstellungen der 
Parteien zur zukünftigen Verwaltungs-
struktur in Niedersachsen hat sich 
der Niedersächsische Landkreistag 
in diesem Herbst intensiv mit seiner 
Position zu Fragen der  Verwaltungs-
reform beschäftigt und geprüft, ob 
hinsichtlich der einstimmig von der 
Landkreisversammlung im März 2007 
verabschiedeten „Göttinger Erklä-
rung“ als gegenwärtiger Position des 
NLT Veränderungsbedarf besteht. 
Nach Beratungen in zwei Fachaus-
schüssen, im Vorstand des Niedersäch-
sischen Landkreistages und in einem 
Gespräch mit allen Landrätinnen und 
Landräten hat der NLT in einer kurzen 
„Hannoveraner Position“ seinen aktu-
ellen Standpunkt zur Verwaltungsre-
form in Niedersachsen in komprimier-
ter Form beschlossen und bekräftigt. 
Ergebnis der Beratungen war, dass 
die „Göttinger Erklärung“ aus dem 
Jahr 2007 im Grundsatz unvermindert 
fort gilt. In fünf aktuellen Punkten hat 
der NLT zudem auf die zwischenzeit-
lichen Entwicklungen wie die beiden 
Urteile des Landesverfassungsgerichts 
Mecklenburg-Vorpommern zur Kreis-
gebietsreform und das vollständige 
Scheitern der Bemühungen um Über-
tragung von Landesaufgaben auf die 
Kreisebene im Rahmen des Zukunfts-
vertrages reagiert.  

Nachfolgend die „Hannoveraner Posi-
tion“ des NLT zur Verwaltungsreform 
vom 18. Oktober 2012 sowie die Göt-
tinger Erklärung aus dem März 2007:

„Hannoveraner Position“ 
des NLT zur Verwaltungsreform

1. Der Niedersächsische Landkreis-
tag hat in seinem einstimmig von 

der Landkreisversammlung im 
März 2007 verabschiedeten Positi-
onspapier („Göttinger Erklärung“) 
seine Bereitschaft zur konstruk-
tiven Mitwirkung an einer Fort-
führung der Verwaltungsreform in 
Niedersachsen erklärt. Das Papier 
gilt im Grundsatz unvermindert 
fort.

2. Die dort geschilderten Rahmen-
bedingungen einer ehrenamt-
lichen Mandatswahrnehmung auf 
der Landkreisebene und der Über-
schaubarkeit der Kreisstrukturen 
haben durch das Urteil des Lan-
desverfassungsgerichts Mecklen-
burg-Vorpommern aus dem Jahr 
2007 eine eindrucksvolle verfas-
sungsrechtliche Untermauerung 
erfahren. Soweit die vom dortigen 
Landesverfassungsgericht gebil-
ligte Gebietsreform des Jahres 
2011 in Mecklenburg-Vorpom-
mern im Einzelfall problematische 
Flächenausdehnungen aufweist, 
ist dies der spezifi schen, bun-
desweit einmaligen Struktur des 
betroffenen Landesteils geschul-
det.

3. In Niedersachsen sind alle 
Bemühungen im Zuge des sog. 
Zukunftsvertrages um eine Über-
tragung von Landesaufgaben 
auf die Kreisebene gescheitert. 
Ursächlich dafür war die fehlende 
politische Kraft der Landesregie-
rung zur Kommunalisierung, nicht 
eine fehlende Leistungsfähigkeit 
der niedersächsischen Landkreise. 

4. Überlegungen zur künftigen 
Struktur der Landesverwaltung 
müssen entweder konsequent 
die Zweistufi gkeit umsetzen oder 
eine radikale Abkehr von den 

NLT bezieht Position zur Verwaltungsreform

Verabschiedet durch die Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages am 14. März 2007 in 
Göttingen, Landkreis Göttingen

I. Verfassungs- und verwaltungswis-
senschaftliche Rahmenbedingun-
gen

Der Deutsche Landkreistag hat im 
Frühjahr 2006 eine grundsätzliche 
Positionsbestimmung für die Landkreise 
im Prozess der Verwaltungsreformen 

vorgenommen. Betont wurde dabei, 
dass

1. es tragfähiger, objektiver und nach-
weisbarer Begründungsansätze be-
darf, wenn bewährte kommunale 
Gebietsstrukturen hinterfragt wer-
den;

2. für die Landkreise

– ihrer verfassungsrechtlichen Ga-
rantie und europarechtlichen 
Anerkennung,

– ihrer Rechtsnatur als Gebietskör-
perschaft wie als Gemeindever-
band sowie

– der ihnen eigenen Wahrneh-
mung von überörtlichen Selbst-
verwaltungsaufgaben, Aus-
gleichs- und Ergänzungsaufga-
ben für die kreisangehörigen 
Gemeinden und von Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskrei-
ses

Verabschiedet durch die Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen
Landkreistages am 14. März 2007 in
Göttingen, Landkreis Göttingen

I. Verfassungs- und verwaltungswis-
senschaftliche Rahmenbedingun-
gen

Der Deutsche Landkreistag hat im
Frühjahr 2006 eine grundsätzliche
Positionsbestimmung für die Landkreise
im Prozess der Verwaltungsreformen

vorgenommen. Betont wurde dabei, 
dass

1. es tragfähiger, objektiver und nach-
weisbarer Begründungsansätze be-
darf, wenn bewährte kommunale 
Gebietsstrukturen hinterfragt wer-
den;

2. für die Landkreise

– ihrer verfassungsrechtlichen Ga-
rantie und europarechtlichen 
Anerkennung,

– ihrer Rechtsnatur als Gebietskör-
perschaft wie als Gemeindever-
band sowie

– der ihnen eigenen Wahrneh-
mung von überörtlichen Selbst-
verwaltungsaufgaben, Aus-
gleichs- und Ergänzungsaufga-
ben für die kreisangehörigen
Gemeinden und von Aufgaben
des übertragenen Wirkungskrei-
ses

Positionspapier des Niedersächsischen Landkreistages 
zur Verwaltungsreformdiskussion in Niedersachsen
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 Rechnung zu tragen ist;

3. Funktionalreformen mit einer 
grundsätzlichen Aufgabenkritik zu 
verbinden und untere staatliche Son-
derbehörden so weit wie möglich in 
die Kreisstufe einzugliedern sind;

4. auch Diskussionen zur territorialen 
Ausgestaltung der Landkreise (Ge-
bietsreformen) konstruktiv begleitet 
werden, wenn sie

– Folge einer zuvor durchgeführten 
Aufgabenkritik und Funktionalre-
form sind,

– nicht zu einer territorialen Über-
dehnung führen,

– den Grundsatz der Bürgernähe und 
der ehrenamtlichen Mandatswahr-
nehmung der Kreistagsmitglieder 
wie die Integrationsfunktion des 
Landrates wahren und

– die Homogenität der Verwaltungs-
strukturen im jeweiligen Bundes-
land beachten.

II. Gegenwärtige niedersächsische 
Situation

Vor diesem Hintergrund bewertet der 
Niedersächsische Landkreistag die Situ-
ation in Niedersachsen wie folgt:

1. Einwohnerzahl und Flächenausdeh-
nung

Die 37 Landkreise und die Region 
Hannover weisen im Durchschnitt eine 
Einwohnerzahl von ca. 183 000 und eine 
Flächenausdehnung von 1 223 qkm aus. 
Im bundesweiten Vergleichentspricht 
dies bei der Einwohnerzahl dem fünften, 
bei der Flächenausdehnung dem vierten 
Rang. Nach der Einwohnerzahl werden 
niedersächsische Landkreise damit z. B. 
auch nach Umsetzung der beschlossenen 
Gebietsreform in Sachsen-Anhalt vor 
den dortigen „Großkreisen“ liegen. Die 
hinsichtlich durchschnittlicher Einwoh-
nerzahl, insbesondere aber der beab-
sichtigten Flächenausdehnung von bis 
zu 7 000 qkm aus dem Rahmen fallende 
beabsichtigte Reform in Mecklenburg-
Vorpommern wird wegen massiver ver-
fassungsrechtlicher Bedenken nahezu 
fl ächendeckend vor dem dortigen 
Landesverfassungsgericht angegriffen 
(11 von 12 Landkreisen, 4 von 6 kreis-
freien Städten).

➢ Handlungsbedarf aus den Kenn-
ziffern Einwohnerzahl und Fläche 
besteht nicht.

2. Leistungsfähigkeit

Die niedersächsischen Landkreise 
haben sich als leistungsfähig und kos-
tengünstig erwiesen. Strukturelle De-
fi zite bei der Aufgabenwahrnehmung 
sind nicht bekannt geworden. Soweit 
bundes- und landesrechtliche Vorga-
ben dies zulassen, bemühen sie sich 
mit Erfolg um möglichst selbstverwal-
tungskonforme Aufgabenwahrneh-
mung, wie zuletzt die Übernahme der 
Aufgabenwahrnehmung der Grund-
sicherung für Arbeit bewiesen hat. 
Kreisgrenzen überschreitende Aufga-
ben werden in gemeinsamer Verant-
wortung mit Nachbarkommunen erle-
digt. Das Land bedient sich mit Erfolg 
der Bündelungsbehörde Landkreis für 
die effektive Wahrnehmung einer Viel-
zahl ursprünglich staatlicher Aufgaben 
im übertragenen Wirkungskreis.

➢ Die Landkreise erfüllen bestehende 
Aufgaben des eigenen wie des über-
tragenen Wirkungskreises effektiv.

3. Finanzielle Situation

Eine Vielzahl niedersächsischer 
Landkreise und die Region Hannover 
können seit etlichen Jahren ihre Ver-
waltungshaushalte nicht ausgleichen. 
Der Kassenkreditbestand ist besorgnis-
erregend.

Ursache hierfür sind die durch Bundes- 
und Landesrecht auferlegten Aufgaben 
in den Bereichen Soziales, Jugend, 
Gesundheit und Schule. Sie umfassen 
heute etwa drei Viertel der niedersäch-
sischen Kreishaushalte. Die Landkreise 
sind sachlich die geeigneten Behörden 
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben. 
Der Staat hat es aber pfl ichtwidrig 
unterlassen, insbesondere für die aus 
dem rasanten Anstieg der Sozial- und 
Jugendhilfebelastungen resultierenden 
Kosten die notwendigen fi nanziellen 
Ressourcen an die Landkreise und die 
Region Hannover weiterzuleiten und/
oder über den kommunalen Finanzaus-
gleich gegenzusteuern.

Die Landkreise verfügen hingegen über 
eine besonders schlanke und damit 
kostengünstige allgemeine Verwaltung. 
Dies zeigt sich z. B. daran, dass sie bei 
Reformbestrebungen in anderen Bun-
desländern als anzustrebendes Beispiel 
bewertet werden und der kreisangehö-
rige niedersächsische Raum beim bun-
desweiten „Regional- Ranking“ beson-
ders positive Werte bei den Kosten der 
politischen Verwaltung erzielt.

➢ Den strukturellen Finanzproble-
men der niedersächsischen Land-
kreise und der Region Hannover 
kann nicht mit Gebietsreformen 
begegnet werden. Die allgemeine 
Verwaltung bietet kaum noch 
Einsparpotentiale, die kosteninten-
siven Bereiche Soziales, Jugend, 
Gesundheit und Schule sind durch 
gesetzliche Ansprüche bestimmt, 
die völlig unverändert blieben. Auf 
der anderen Seite wären vielmehr 
erhöhte Ausgaben durch bürgerfer-
nere Aufgabenwahrnehmung und 
erhöhten Führungsaufwand in gro-
ßen Verwaltungen zu befürchten. 

III. Rechtspolitische Perspektiven

Ungeachtet der skizzierten Situation 
zeigt sich der Niedersächsische Land-
kreistag offen für weitere Überlegun-
gen zur Verwaltungsreform. Sie dürfen 
allerdings nicht auf die Kreisebene 
verengt sein, sondern alle Ebenen der 
öffentlichen Verwaltung in Niedersach-
sen umfassen. Ausgangspunkt muss 
eine Überprüfung der bestehenden 
Aufgabenstruktur unter den Gesichts-
punkten der Effi zienz, Effektivität und 
der Bürgernähe sein. Die verfassungs-
rechtlichen Grenzen für eine eigenver-
antwortliche, maßgeblich durch den 
unmittelbar demokratisch legitimierten, 
aus ehrenamtlichen Repräsentanten 
der Bürgerschaft bestehenden Kreistag 
müssen gewahrt bleiben. Hieraus folgt 
für die Landkreise und die Region Han-
nover insbesondere:

1. Kernkompetenzen der Landkreise 
ausbauen

a. Landkreise als Kompetenzzentren für 
Soziales

Die Landkreise und die Region Han-
nover nehmen bereits heute eine Viel-
zahl von sozialen Aufgaben wahr, bei-
spielsweise im Bereich der Hilfe zur 

Arbeit, der Hilfe zur Pfl ege, der 
Grundsicherung im Alter und der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Men-
schen.

➢ Der Niedersächsische Landkreistag 
zeigt sich offen dafür, diese Kom-
petenzen abzurunden und eine 
erhöhte Eigenverantwortung auf 
der Kreisebene zu übernehmen, 
beispielsweise durch eine Kommu-
nalisierung der Aufgaben des über-
örtlichen Trägers der Sozialhilfe 
oder der Versorgungsverwaltung.

b. Landkreise als Kompetenzzentren 
für Jugendhilfe

Die Landkreise und die Region Hanno-
ver stehen bereits heute in der vorrangi-
gen Verantwortung für die Jugendhilfe, 
beispielsweise durch die Zuständigkeit 
für die Kindertagesbetreuung und als 
öffentlicher Träger der Jugendhilfe.

➢ Der Niedersächsische Landkreis-
tag fordert eine Abrundung der 
Kompetenzen im Bereich der Ju-
gendhilfe, beispielsweise durch 
Übertragung der Zuständigkeiten 
für die Erlaubnis zum Betreiben von 
Kindertagesstätten und die Heim-
aufsicht.

c. Landkreise als Kompetenzzentren für 
Schulen

Die Landkreise und die Region Han-
nover stehen als Träger für weiterfüh-
rende und berufsbildende Schulen in 
der Verantwortung. Sie sind Träger der 
Schulentwicklungsplanung und verant-
wortlich für den Schülerverkehr. Der tat-
sächliche Einfl uss auf die Entwicklung 
in den Schulen ist hingegen gering.

➢ Der Niedersächsische Landkreis-
tag erachtet es für notwendig, zu 
einer engeren Verzahnung der 
vorschulischen Betreuung und 
der Grundschule zu kommen. Den 
Schulträgern muss eine effektive 
Mitgestaltung des Schulwesens er-
möglicht werden. Die Angebote der 
schulischen Betreuung von Jugend-
lichen und der öffentlichen Jugend-
hilfe müssen besser miteinander 
abgestimmt werden.

d. Landkreise als Kompetenzzentren 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes

Die Landkreise und die Region Han-
nover verstehen sich als Impulsgeber 
und Koordinator der wirtschaftlichen 
und kulturellen Entwicklung des kreis-
angehörigen, überwiegend ländlich 
strukturierten Raumes. Sie nehmen eine 
Vielzahl planerischer und beratender 
(z. B. als Träger der Regionalplanung), 
aber auch ordnungspolitischer (z. B. als 
Baugenehmigungsbehörde) Aufgaben 
wahr. 

➢ Der Niedersächsische Landkreis-
tag fordert eine Abrundung der 
bestehenden Zuständigkeiten, um 
der Gesamtverantwortung für die 
Entwicklung des ländlichen Rau-
mes Rechnung tragen zu können, 
beispielsweise durch Übertragung 
der Zuständigkeiten für die Dorfer-
neuerung, die Kommunalisierung 
der hoheitlichen Aufgaben der Kata-
sterverwaltung, insbesondere aber 
eine stärkere eigenverantwortliche 
Einfl ussnahme auf die Wirtschafts-
förderpolitik.

Rechnung zu tragen ist;

3. Funktionalreformen mit einer
grundsätzlichen Aufgabenkritik zu
verbinden und untere staatliche Son-
derbehörden so weit wie möglich in
die Kreisstufe einzugliedern sind;

4. auch Diskussionen zur territorialen
Ausgestaltung der Landkreise (Ge-
bietsreformen) konstruktiv begleitet
werden, wenn sie

– Folge einer zuvor durchgeführten
Aufgabenkritik und Funktionalre-
form sind,

– nicht zu einer territorialen Über-
dehnung führen,

– den Grundsatz der Bürgernähe und
der ehrenamtlichen Mandatswahr-
nehmung der Kreistagsmitglieder
wie die Integrationsfunktion des
Landrates wahren und

– die Homogenität der Verwaltungs-
strukturen im jeweiligen Bundes-
land beachten.

II. Gegenwärtige niedersächsische
Situation

Vor diesem Hintergrund bewertet der
Niedersächsische Landkreistag die Situ-
ation in Niedersachsen wie folgt:

1. Einwohnerzahl und Flächenausdeh-
nung

Die 37 Landkreise und die Region
Hannover weisen im Durchschnitt eine
Einwohnerzahl von ca. 183 000 und eine
Flächenausdehnung von 1 223 qkm aus.
Im bundesweiten Vergleichentspricht
dies bei der Einwohnerzahl dem fünften,
bei der Flächenausdehnung dem vierten
Rang. Nach der Einwohnerzahl werden
niedersächsische Landkreise damit z. B.
auch nach Umsetzung der beschlossenen
Gebietsreform in Sachsen-Anhalt vor
den dortigen „Großkreisen“ liegen. Die
hinsichtlich durchschnittlicher Einwoh-
nerzahl, insbesondere aber der beab-
sichtigten Flächenausdehnung von bis
zu 7 000 qkm aus dem Rahmen fallende
beabsichtigte Reform in Mecklenburg-
Vorpommern wird wegen massiver ver-
fassungsrechtlicher Bedenken nahezu
fl ächendeckend vor dem dortigen
Landesverfassungsgericht angegriffen
(11 von 12 Landkreisen, 4 von 6 kreis-
freien Städten).

➢ Handlungsbedarf aus den Kenn-
ziffern Einwohnerzahl und Fläche
besteht nicht.

2. Leistungsfähigkeit

Die niedersächsischen Landkreise
haben sich als leistungsfähig und kos-
tengünstig erwiesen. Strukturelle De-
fi zite bei der Aufgabenwahrnehmung
sind nicht bekannt geworden. Soweit
bundes- und landesrechtliche Vorga-
ben dies zulassen, bemühen sie sich
mit Erfolg um möglichst selbstverwal-
tungskonforme Aufgabenwahrneh-
mung, wie zuletzt die Übernahme der
Aufgabenwahrnehmung der Grund-
sicherung für Arbeit bewiesen hat.
Kreisgrenzen überschreitende Aufga-
ben werden in gemeinsamer Verant-
wortung mit Nachbarkommunen erle-
digt. Das Land bedient sich mit Erfolg
der Bündelungsbehörde Landkreis für
die effektive Wahrnehmung einer Viel-
zahl ursprünglich staatlicher Aufgaben
im übertragenen Wirkungskreis.

➢ Die Landkreise erfüllen bestehende
Aufgaben des eigenen wie des über-
tragenen Wirkungskreises effektiv.

3. Finanzielle Situation

Eine Vielzahl niedersächsischer
Landkreise und die Region Hannover
können seit etlichen Jahren ihre Ver-
waltungshaushalte nicht ausgleichen.
Der Kassenkreditbestand ist besorgnis-
erregend.

Ursache hierfür sind die durch Bundes-
und Landesrecht auferlegten Aufgaben
in den Bereichen Soziales, Jugend,
Gesundheit und Schule. Sie umfassen
heute etwa drei Viertel der niedersäch-
sischen Kreishaushalte. Die Landkreise
sind sachlich die geeigneten Behörden
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben.
Der Staat hat es aber pfl ichtwidrig
unterlassen, insbesondere für die aus
dem rasanten Anstieg der Sozial- und
Jugendhilfebelastungen resultierenden
Kosten die notwendigen fi nanziellen
Ressourcen an die Landkreise und die
Region Hannover weiterzuleiten und/
oder über den kommunalen Finanzaus-
gleich gegenzusteuern.

Die Landkreise verfügen hingegen über
eine besonders schlanke und damit
kostengünstige allgemeine Verwaltung.
Dies zeigt sich z. B. daran, dass sie bei
Reformbestrebungen in anderen Bun-
desländern als anzustrebendes Beispiel
bewertet werden und der kreisangehö-
rige niedersächsische Raum beim bun-
desweiten „Regional- Ranking“ beson-
ders positive Werte bei den Kosten der
politischen Verwaltung erzielt.

➢ Den strukturellen Finanzproble-
men der niedersächsischen Land-
kreise und der Region Hannover
kann nicht mit Gebietsreformen
begegnet werden. Die allgemeine
Verwaltung bietet kaum noch
Einsparpotentiale, die kosteninten-
siven Bereiche Soziales, Jugend,
Gesundheit und Schule sind durch
gesetzliche Ansprüche bestimmt,
die völlig unverändert blieben. Auf
der anderen Seite wären vielmehr
erhöhte Ausgaben durch bürgerfer-
nere Aufgabenwahrnehmung und
erhöhten Führungsaufwand in gro-
ßen Verwaltungen zu befürchten.

III. Rechtspolitische Perspektiven

Ungeachtet der skizzierten Situation
zeigt sich der Niedersächsische Land-
kreistag offen für weitere Überlegun-
gen zur Verwaltungsreform. Sie dürfen
allerdings nicht auf die Kreisebene
verengt sein, sondern alle Ebenen der
öffentlichen Verwaltung in Niedersach-
sen umfassen. Ausgangspunkt muss
eine Überprüfung der bestehenden
Aufgabenstruktur unter den Gesichts-
punkten der Effi zienz, Effektivität und
der Bürgernähe sein. Die verfassungs-
rechtlichen Grenzen für eine eigenver-
antwortliche, maßgeblich durch den
unmittelbar demokratisch legitimierten,
aus ehrenamtlichen Repräsentanten
der Bürgerschaft bestehenden Kreistag
müssen gewahrt bleiben. Hieraus folgt
für die Landkreise und die Region Han-
nover insbesondere:

1. Kernkompetenzen der Landkreise
ausbauen

a. Landkreise als Kompetenzzentren für
Soziales

Die Landkreise und die Region Han-
nover nehmen bereits heute eine Viel-
zahl von sozialen Aufgaben wahr, bei-
spielsweise im Bereich der Hilfe zur

Arbeit, der Hilfe zur Pfl ege, der
Grundsicherung im Alter und der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Men-
schen.

➢ Der Niedersächsische Landkreistag
zeigt sich offen dafür, diese Kom-
petenzen abzurunden und eine
erhöhte Eigenverantwortung auf
der Kreisebene zu übernehmen,
beispielsweise durch eine Kommu-
nalisierung der Aufgaben des über-
örtlichen Trägers der Sozialhilfe
oder der Versorgungsverwaltung.

b. Landkreise als Kompetenzzentren
für Jugendhilfe

Die Landkreise und die Region Hanno-
ver stehen bereits heute in der vorrangi-
gen Verantwortung für die Jugendhilfe,
beispielsweise durch die Zuständigkeit
für die Kindertagesbetreuung und als
öffentlicher Träger der Jugendhilfe.

➢ Der Niedersächsische Landkreis-
tag fordert eine Abrundung der
Kompetenzen im Bereich der Ju-
gendhilfe, beispielsweise durch
Übertragung der Zuständigkeiten
für die Erlaubnis zum Betreiben von
Kindertagesstätten und die Heim-
aufsicht.

c. Landkreise als Kompetenzzentren für
Schulen

Die Landkreise und die Region Han-
nover stehen als Träger für weiterfüh-
rende und berufsbildende Schulen in
der Verantwortung. Sie sind Träger der
Schulentwicklungsplanung und verant-
wortlich für den Schülerverkehr. Der tat-
sächliche Einfl uss auf die Entwicklung
in den Schulen ist hingegen gering.

➢ Der Niedersächsische Landkreis-
tag erachtet es für notwendig, zu
einer engeren Verzahnung der
vorschulischen Betreuung und
der Grundschule zu kommen. Den
Schulträgern muss eine effektive
Mitgestaltung des Schulwesens er-
möglicht werden. Die Angebote der
schulischen Betreuung von Jugend-
lichen und der öffentlichen Jugend-
hilfe müssen besser miteinander
abgestimmt werden.

d. Landkreise als Kompetenzzentren
für die Entwicklung des ländlichen
Raumes

Die Landkreise und die Region Han-
nover verstehen sich als Impulsgeber
und Koordinator der wirtschaftlichen
und kulturellen Entwicklung des kreis-
angehörigen, überwiegend ländlich
strukturierten Raumes. Sie nehmen eine
Vielzahl planerischer und beratender
(z. B. als Träger der Regionalplanung),
aber auch ordnungspolitischer (z. B. als
Baugenehmigungsbehörde) Aufgaben
wahr.

➢ Der Niedersächsische Landkreis-
tag fordert eine Abrundung der
bestehenden Zuständigkeiten, um
der Gesamtverantwortung für die
Entwicklung des ländlichen Rau-
mes Rechnung tragen zu können,
beispielsweise durch Übertragung
der Zuständigkeiten für die Dorfer-
neuerung, die Kommunalisierung
der hoheitlichen Aufgaben der Kata-
sterverwaltung, insbesondere aber
eine stärkere eigenverantwortliche
Einfl ussnahme auf die Wirtschafts-
förderpolitik.
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erfolgreiche Wirtschaftsförderung im 
Bereich der Regionalisierten Teilbud-
gets auf jeden Fall fortgesetzt werden 
soll. Staatssekretär Dr. Liersch sagte 
zu, dass trotz der unvermeidlichen 
Kürzungen wegen der für Niedersach-
sen insgesamt stark zurückgehenden 
Mittel in der neuen Förderperiode die 
Regionalisierten Teilbudgets auf jeden 
Fall unterdurchschnittlich von Kürzun-
gen betroffen sein werden. Weitere 
Details der neuen Konzeption werden 
in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 
auf Arbeitsebene erörtert werden. 

In der NLT-Information, Heft 5/2012, 
hatte der NLT ausführlich über die 
neue EU-Förderperiode ab 2014 
informiert und das vom Vorstand des 
Niedersächsischen Landkreistages 
einstimmig beschlossene Positionspa-
pier zu den Verordnungsentwürfen der 
Europäischen Kommission über die 
neue Förderperiode vorgestellt. 

Am 6. November 2012 fand ein hoch-
rangiges Gespräch des Geschäftsfüh-
rendes Vorstandes des Niedersächsi-
schen Landkreistages mit der Chefi n 
der Niedersächsischen Staatskanzlei, 
Staatssekretärin Dr. Christine Hawig-
horst, sowie den Staatssekretären Dr. 
Oliver Liersch (Niedersächsisches 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr) und Friedrich-Otto Ripke 
(Niedersächsisches Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-
cherschutz und Landesentwicklung) 
statt. Schwerpunkt der Beratungen 
war die Zukunft der sogenannten 
Regionalisierten Teilbudgets der 
Landkreise und der Region Hanno-
ver in der nächsten Förderperiode. 
Der Landkreistag hatte die Frage des 
Erhalts und des Ausbaus der kommu-
nalen Eigenverantwortung im Bereich 
der Wirtschaftsförderung vor Ort in 
den Mittelpunkt seiner Positionierung 
gestellt und gefordert, die Regionali-
sierten Teilbudgets auch in der nächs-
ten Förderperiode fortzuführen. Trotz 

der derzeit noch offenen Verhandlun-
gen zum mehrjährigen Finanzrahmen 
der Europäischen Union und zu Details 
der nächsten Förderperiode konnten 
NLT-Vorsitzender Bernhard Reuter und 
stellvertretender Vorsitzender Landrat 
Klaus Wiswe in dem Gespräch erfreut 
feststellen, dass es bei der Landesre-
gierung im Bereich der Regionalisier-
ten Teilbudgets gegenüber den ersten 
Konzeptionen für die neue Förderperi-
ode zu erheblicher Bewegung gekom-
men ist. Einigkeit bestand zwischen 
den Gesprächspartnern darin, dass die 

Hochrangiges Gespräch zur künftigen EU-Förderperiode

Prof. Dr. Hubert Meyer (links) und Bernhard Reuter (zweiter von rechts), NLT, im Büro der Che-
fi n der Niedersächsischen Staatskanzlei, Dr. Christine Hawighorst. Weitere Gesprächspartner 
waren Staatssekretär Dr. Oliver Liersch (Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr, rechts im Bild) sowie – nicht im Bild – Friedrich-Otto Ripke (Niedersächsisches 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung) und 
der stellvertretende NLT-Vorsitzende Klaus Wiswe. Foto: NLT

2.  Zersplitterung von Zuständigkeiten
überprüfen

In einer Vielzahl von Fällen ist die 
Zuständigkeit für bestimmte Aufgaben 
auf verschiedene Verwaltungsträger 
aufgespalten. Dieser Zustand ist vor 
dem Hintergrund knapper fi nanzieller

Ressourcen einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen.

3. Finanzielle Leistungsfähigkeit wie-
der herstellen

Alle Aufgabenübertragungen stehen 
unter dem Vorbehalt der konsequen-
tenEinhaltung des strikten Konnexitäts-
prinzips der Niedersächsischen Landes-
verfassung. Unabhängig davon wird das 
Land Niedersachsen aufgefordert, die 
Finanzausstattung der Landkreise soweit 
wieder herzustellen, dass den Landkrei-
sen und der Region Hannover auch eine 

Wahrnehmung von freiwilligen Selbst-
verwaltungsaufgaben ermöglicht wird.

4. Gebietsreformen nur aus Gründen
des öffentlichen Wohls zulässig

Die Aufl ösung, Vereinigung oder 
Neubildung von Gemeinden und Land-
kreisen ist nach der Niedersächsischen 
Verfassung ausschließlich aus Gründen 
des öffentlichen Wohls zulässig. Wer 
entsprechende Vorschläge unterbreitet, 
muss diese vorrangig auf die Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltungs-
strukturen auszurichtenden Gründe 
nachvollziehbar und plausibel darlegen. 
Der Niedersächsische Landkreistag wird 
(nur) solche Vorschläge fachlich konst-
ruktiv begleiten, die die Grundprinzipien 
der kommunalen Selbstverwaltung auch 
für die kreisliche Ebene achten.

Dazu rechnen insbesondere und unab-
dingbar

– die verantwortliche Aufgabenwahr-
nehmung durch die unmittelbar
demokratisch legitimierten, ehren-
amtlichen Mandatsträger,

– die Wahrung der Integrationsfähig-
keit des unmittelbar demokratisch 
legitimierten Landrates,

– der unmittelbare Kontakt zwischen
den Bürgerinnen und Bürgern und
ihrem Landkreis gerade in den pub-
likumsintensiven Bereichen Soziales 
und Jugend sowie

– ein angemessenes Verhältnis zu
Anzahl und Größe der kreisangehö-
rigen Gemeinden und deren Verwal-
tungen. 

Dies setzt einer räumlichen Ausdeh-
nung von Landkreisen Grenzen. Die Bil-
dung der fl ächenmäßig überschaubaren 
Region Hannover stellte eine Reaktion 
auf eine in Niedersachsen in dieser 
Form einmalige Situation dar.
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